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Laufende Nummer 1 

20. Änderung des Flächennutzungsplans „Lebensmittelnahversorger Haselnussweg“ 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Absatz 2 BauGB in Verbindung mit § 4 Absatz 2 

BauGB 

Mit der Änderung des Flächennutzungsplans werden die Voraussetzungen zur Erweiterung 

(Vergrößerung der Verkaufsfläche) eines bestehenden Lebensmittelmarktes geschaffen. 

Lage: 

Der Änderungsbereich umfasst eine rund 7 400 Quadratmeter große Fläche im Siedlungs-

bereich von Neubeckum. Das Plangebiet wird abgegrenzt durch die Vellerner Straße im Nor-

den, die Schlehenstraße im Osten, die nördliche Wohnbebauung am Haselnussweg im Sü-

den sowie die Turmstraße im Westen. 

 

Übersichtsplan, ohne Maßstab, Datenlizenz Deutschland – Zero – Version 2.0 
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Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Absatz 2 BauGB in Verbindung mit § 4 Absatz 2 

BauGB 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung des Rates der Stadt Beckum hat in seiner Sitzung am 

23. November 2022 folgenden Beschluss gefasst: 

„Die öffentliche Auslegung der 20. Änderung des Flächennutzungsplans Lebensmittel-

nahversorger am Haselnussweg“ wird gemäß § 3 Absatz 2 in Verbindung mit § 4 Absatz 2 

Baugesetzbuch beschlossen. 

Die Unterlagen zur Änderung des Flächennutzungsplans werden für die Dauer von 

mindestens 30 Tagen öffentlich ausgelegt.“ 

Der Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung zur öffentlichen Auslegung der 20. Än-

derung des Flächennutzungsplans wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Neben dem Entwurf des Plans und der Begründung (einschließlich Umweltbericht) sind zum 

gegenwärtigen Stand folgende Quellen umweltbezogener Informationen verfügbar: 

Quelle Art der Information Stichpunktartige Auswertung 

Umweltbericht Prüfung der Auswirkungen 

der Planung auf Basis der 

Schutzgüter 

Schutzgutbezogene Prüfung der 

Umweltauswirkungen des Vorha-

bens. Im Ergebnis sind mit der Um-

setzung der Planung keine erhebli-

chen Umweltauswirkungen zu er-

warten. 

Artenschutzrechtli-

cher Fachbeitrag 

Prüfung der Auswirkungen 

des geplanten Vorhabens 

auf Belange des Arten-

schutzes 

(Schutzgut Tiere / Pflanzen 

/ biologische Vielfalt) 

Im Ergebnis werden keine arten-

schutzrechtlichen Konflikte in Folge 

der Umsetzung des Vorhabens aus-

gelöst. 

Verkehrsgutachten Prüfung der verkehrlichen 

Auswirkungen des geplan-

ten Vorhabens 

(Schutzgut Mensch, Immis-

sionsschutz) 

Ermittlung des Zusatzverkehrsauf-

kommen (Neuverkehr) im Kfz-Ver-

kehr; Bewertung der Knotenpunkte. 

Es ergeben sich aus verkehrstechni-

scher Sicht unter Berücksichtigung 

der zugrunde gelegten Berech-

nungsannahmen keine Bedenken 

gegen das Vorhaben. 
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Schallimmissions-

schutzgutachten 

Prüfung der wechselseiti-

gen schalltechnischen Aus-

wirkungen des Bauvorha-

bens auf dessen Umfeld so-

wie des Umfelds auf das 

geplante Vorhaben 

(Schutzgut Mensch, Immis-

sionsschutz) 

Im Ergebnis werden die relevanten 

schalltechnischen Immissionsricht-

werte nach Technischer Anleitung 

Lärm beziehungsweise die schall-

technischen Orientierungswerte 

nach DIN 18005-1 an allen betroffe-

nen Immissionsorten im Umfeld 

tagsüber mindestens eingehalten 

und nachts um mindestens 6 dB(A) 

unterschritten. Weiterhin werden 

Schallschutzmaßnahmen formuliert. 

Gebäudesubstan-

zuntersuchung 

Prüfung der Gebäudesub-

stanz hinsichtlich Schad-

stoffe 

(Schutzgut Mensch, Immis-

sionsschutz) 

Vor dem Gebäuderückbau erfolgt 

die Demontage aller WHO-

faserhaltigen Baustoffe. Es wurden 

keine weiteren (potenziellen) schäd-

lichen Gebäudesubstanzen im Be-

standsobjekt identifiziert. Der Rück-

bau erfolgt entsprechend der Hin-

weise. 

Baugrunduntersu-

chung 

Beurteilung der Bodenver-

unreinigung 

(Schutzgut Boden, Schutz-

gut Mensch) 

Die Prüfwerte werden eingehalten. 

Es sind keine Schutzmaßnahmen in 

Bezug auf die bodenbezogenen Be-

lange erforderlich. 

Stellungnahme Kreis 

Warendorf vom 

20. Juli 2022 

Beurteilung der wasserwirt-

schaftlichen Situation, des 

Bodenschutzes sowie des 

Natur- und Artenschutzes 

Es werden keine Bedenken geäußert. 

Die Planunterlagen für die 20. Änderung des Flächennutzungsplans „Lebensmittelnahver-

sorger Haselnussweg“ liegen in den Zeiten von 

Donnerstag, den 12. Januar 2023, bis Mittwoch, den 15. Februar 2023, einschließlich 

im Rathaus der Stadt Beckum beim Fachdienst Stadtplanung und Wirtschaftsförderung, 

Weststraße 46, 59269 Beckum, 

montags 08:30 - 12:00 Uhr 

dienstags 08:30 - 12:00 Uhr, 14:00 - 16:00 Uhr 

mittwochs 08:30 - 12:00 Uhr 

donnerstags 08:30 - 12:00 Uhr, 14:00 - 17:00 Uhr 

freitags 08:30 - 12:00 Uhr 

und nach Vereinbarung  

gemäß § 3 Absatz 2 BauGB öffentlich aus. 
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Es gelten die zum Zeitpunkt des Besuchs bestehenden Corona-Regeln. 

Die Unterlagen sind auch auf den Internetseiten der Stadt Beckum einsehbar. Stellungnah-

men können dort auch auf elektronischem Wege abgegeben werden. Es wird darauf hinge-

wiesen, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist abgegeben werden können. 

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei den Beschlussfassungen unbe-

rücksichtigt bleiben. 

Beckum, den 16. Dezember 2022 gezeichnet 

 Michael Gerdhenrich 

 Bürgermeister 
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Laufende Nummer 2 

Bebauungsplan N 67 „Vellerner Straße“, 1. Änderung 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Absatz 2 BauGB in Verbindung mit § 4 Absatz 2 

BauGB 

Mit dem Bebauungsplan N 67 „Vellerner Straße“, 1. Änderung werden die planungsrechtli-

chen Voraussetzungen zur Erweiterung eines bestehenden Lebensmittelmarktes geschaffen. 

Lage: 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans N 67 „Vellerner Straße“, 1. Änderung 

umfasst rund 7 400 Quadratmeter. Das Plangebiet befindet sich im Stadtteil Neubeckum 

und wird abgegrenzt durch die Vellerner Straße im Norden, die Schlehenstraße im Osten, 

die nördliche Wohnbebauung am Haselnussweg im Süden sowie die Turmstraße im Westen.  

Der räumliche Geltungsbereich umfasst die Flurstücke 350, 351, 352, 353, 354, 355 und 356 

in Flur 311 der Gemarkung Beckum und kann dem nachfolgenden Übersichtsplan entnom-

men werden. 

 

Übersichtsplan, ohne Maßstab, Datenlizenz Deutschland – Zero – Version 2.0 
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Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Absatz 2 BauGB in Verbindung mit § 4 Absatz 2 

BauGB 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung des Rates der Stadt Beckum hat in seiner Sitzung am 

23. November 2022 folgenden Beschluss gefasst: 

„Die öffentliche Auslegung der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. N 67 „Vellerner Straße“ 

wird gemäß § 3 Absatz 2 in Verbindung mit § 4 Absatz 2 Baugesetzbuch beschlossen. 

Die Unterlagen zur Änderung des Bebauungsplans werden für die Dauer von mindestens 

30 Tagen öffentlich ausgelegt.“ 

Der Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung zur öffentlichen Auslegung der 1. Än-

derung des Bebauungsplans „Vellerner Straße“ wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Neben dem Entwurf des Plans und der Begründung (einschließlich Umweltbericht) sind zum 

gegenwärtigen Stand folgende Quellen umweltbezogener Informationen verfügbar: 

Quelle Art der Information Stichpunktartige Auswertung 

Umweltbericht Prüfung der Auswirkungen 

der Planung auf Basis der 

Schutzgüter 

Schutzgutbezogene Prüfung der 

Umweltauswirkungen des Vorha-

bens. Im Ergebnis sind mit der Um-

setzung der Planung keine erhebli-

chen Umweltauswirkungen zu er-

warten. 

Artenschutzrechtli-

cher Fachbeitrag 

Prüfung der Auswirkungen 

des geplanten Vorhabens 

auf Belange des Arten-

schutzes. 

(Schutzgut Tiere / Pflanzen 

/ biologische Vielfalt) 

Im Ergebnis werden keine arten-

schutzrechtlichen Konflikte in Folge 

der Umsetzung des Vorhabens aus-

gelöst. 

Verkehrsgutachten Prüfung verkehrlichen Aus-

wirkungen des geplanten 

Vorhabens 

(Schutzgut Mensch, Immis-

sionsschutz) 

Ermittlung des Zusatzverkehrsauf-

kommen (Neuverkehr) im Kfz-Ver-

kehr; Bewertung der Knotenpunkte. 

Es ergeben sich aus verkehrstechni-

scher Sicht unter Berücksichtigung 

der zugrunde gelegten Berech-

nungsannahmen keine Bedenken 

gegen das Vorhaben. 
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Schallimmissions-

schutzgutachten 

Prüfung der wechselseiti-

gen schalltechnischen Aus-

wirkungen des Bauvorha-

bens auf dessen Umfeld so-

wie des Umfelds auf das 

geplante Vorhaben 

(Schutzgut Mensch, Immis-

sionsschutz) 

Im Ergebnis werden die relevanten 

schalltechnischen Immissionsricht-

werte nach Technischer Anleitung 

Lärm beziehungsweise die schall-

technischen Orientierungswerte 

nach DIN 18005-1 an allen betroffe-

nen Immissionsorten im Umfeld 

tagsüber mindestens eingehalten 

und nachts um mindestens 6 dB(A) 

unterschritten. Weiterhin werden 

Schallschutzmaßnahmen formuliert. 

Gebäudesubstan-

zuntersuchung 

Prüfung der Gebäudesub-

stanz hinsichtlich Schad-

stoffe 

(Schutzgut Mensch, Immis-

sionsschutz) 

Vor dem Gebäuderückbau erfolgt 

die Demontage aller WHO-

faserhaltigen Baustoffe. Es wurden 

keine weiteren (potenziellen) schäd-

lichen Gebäudesubstanzen im Be-

standsobjekt identifiziert. Der Rück-

bau erfolgt entsprechend der Hin-

weise. 

Baugrunduntersu-

chung 

Beurteilung der Bodenver-

unreinigung 

(Schutzgut Boden, Schutz-

gut Mensch) 

Die Prüfwerte werden eingehalten. 

Es sind keine Schutzmaßnahmen in 

Bezug auf die bodenbezogenen Be-

lange erforderlich. 

Stellungnahme Kreis 

Warendorf (Untere 

Wasserbehörde) 

vom 20. Juli 2022 

Beurteilung Entwässerung 

(Schutzgut Wasser) 

Es werden keine Bedenken geäußert. 

Stellungnahme Kreis 

Warendorf (Untere 

Bodenschutzbe-

hörde) vom 

20. Juli 2022 

Beurteilung Bodenschutz 

(Schutzgut Boden) 

Es gibt keine Anhaltspunkte für den 

Verdacht auf Altlasten oder schädli-

che Bodenveränderungen. 

Stellungnahme Kreis 

Warendorf (Untere 

Naturschutzbe-

hörde) vom 

20. Juli 2022 

Beurteilung des Arten-

schutzes 

(Schutzgut Tiere / Pflanzen 

/ biologische Vielfalt) 

Es wurde angeregt, den Bebauungs-

plan um einen artenschutzrechtli-

chen Hinweis zu ergänzen. Es wer-

den keine Bedenken geäußert. 

  



Amtsblatt der STADT BECKUM  Nr. 01/2023 

- 8 - 

Die Planunterlagen für 1. Änderung des Bebauungsplans N 67 „Vellerner Straße“ liegen in 

der Zeit von 

Donnerstag, den 12. Januar 2023, bis Mittwoch, den 15. Februar 2023, einschließlich 

im Rathaus der Stadt Beckum beim Fachdienst Stadtplanung und Wirtschaftsförderung, 

Weststraße 46, 59269 Beckum, 

montags 08:30 - 12:00 Uhr 

dienstags 08:30 - 12:00 Uhr, 14:00 - 16:00 Uhr 

mittwochs 08:30 - 12:00 Uhr 

donnerstags 08:30 - 12:00 Uhr, 14:00 - 17:00 Uhr 

freitags 08:30 - 12:00 Uhr 

und nach Vereinbarung  

gemäß § 3 Absatz 2 BauGB öffentlich aus. 

Es gelten die zum Zeitpunkt des Besuchs bestehenden Corona-Regeln. 

Die Unterlagen sind auch auf den Internetseiten der Stadt Beckum einsehbar. Stellungnah-

men können dort auch auf elektronischem Wege abgegeben werden. Es wird darauf hinge-

wiesen, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist abgegeben werden können. 

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei den Beschlussfassungen unbe-

rücksichtigt bleiben. 

Beckum, den 16. Dezember 2022 gezeichnet 

Michael Gerdhenrich 

Bürgermeister 
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